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Allgemeine Verwendungsbedingungen 
für Futtermittelzusatzstoffe 

1. Die Menge an Zusatzstoffen, die auch natürlicherweise in einigen Futtermit-
teln vorkommt, wird so berechnet, dass die Summe aus der hinzugefügten
Menge und der natürlicherweise enthaltenen Menge den in der betreffenden
Zulassungsverordnung vorgesehenen Höchstgehalt nicht überschreitet.

2. Das Einmischen von Zusatzstoffen in Vormischungen und Futtermitteln ist
nur zulässig bei chemisch-physikalischer und biologischer Verträglichkeit der
Bestandteile des Gemisches im Hinblick auf das Zustandekommen der ange-
strebten Wirkung.

3. Ergänzungsfuttermittel, die wie angegeben verdünnt werden, dürfen keinen
höheren Gehalt an Zusatzstoffen aufweisen als den für Alleinfuttermittel fest-
gelegten Gehalt.

4. Bei Silierzusatzstoffe enthaltenden Vormischungen muss das Etikett nach
dem Wort «VORMISCHUNG» in deutlich lesbarer Form die Worte «mit Si-
lierzusatzstoffen» aufweisen.

5. Technologische Zusatzstoffe oder andere Stoffe oder Erzeugnisse, die in Zu-
satzstoffen enthalten sind, die aus Zubereitungen bestehen, dürfen nur die
physikalisch-chemischen Eigenschaften des Wirkstoffs der Zubereitung ver-
ändern und müssen entsprechend ihren Zulassungsbedingungen verwendet
werden, wenn solche Bedingungen vorliegen.
Die physikalisch-chemische und biologische Verträglichkeit der Bestandteile
der Zubereitung ist im Hinblick auf das Zustandekommen der angestrebten
Wirkung sicherzustellen.

  

79 Bereinigt gemäss Ziff. II Abs. 1 der V des WBF vom 16. Sept. 2016, in Kraft 
seit 1. Nov. 2016 (AS 2016 3351). 

Hinweis: Dieses Dokument wird vom BLW zu reinen Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Die Vollständigkeit und Aktualität der Daten wird nicht 
gewährleistet und unterliegt nicht in der Verantwortung des BLW. Für ein vollständiges Dokument verweisen wir auf die geltende Verordnung.


